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Amtliche Bekanntmachung eines Gesetzes zur Anerkennung 
von Staaten und Zusammenschlüssen
der Regierung

Amtliche Bekanntmachung des Zusammenkunfts und Staats 
Anerkennungs Gesetz

(ZuSAGe)

A. Bekanntmachung

Es wird das folgende Gesetz formell bekanntgegeben. Es gilt, sobald es 
veröffentlicht wurde.

B. Anhang

Zusammenkunfts und Staats Anerkennungs Gesetz
(ZuSAGe)

§1

Ziel des Gesetzes ist die formale Anerkennung von Zusammenkünften und 
Staaten. Die in §2 genannten Zusammenkünfte werden mit in Kraft treten dieses 
Gesetzes formal anerkannt. Des weiteren werden die in §3 genannten Staaten 
mit in Kraft treten dieses Gesetzes formal anerkannt.

§2

Folgende Zusammenkünfte werden durch Manzil Al Nabat anerkannt:

i. Purple Union

§3

Folgende Staaten werden durch Manzil Al Nabat anerkannt:

i. Jitish Empire
ii. Vereinigte Inseln des Schreckens



§4

Alle anerkannten Staaten erhalten die Möglichkeit eine Botschaft in Manzil Al 
Nabat zu errichten und zu betreiben.

§5

Der Bau einer Botschaft verpflichtet zum Einhalten der königlichen Design 
Standards. Falls ein berechtigter Staat sich nicht in der Lage sieht diesen 
Standards gerecht zu werden, so wird dem jeweiligen Staat die Möglichkeit 
geboten, sich mit dem Chief of Design auszutauschen.

§6

Es wird ein Büro für Außenbeziehungen im Rathaus Manzil Al Nabats 
eingerichtet, welches für alle Bewohner und Besucher Manzil Al Nabats mit 
Hauptwohnsitz in einem anderen Staat als Manzil Al Nabat zuständig ist.

§7

Sollte ein anerkannter Staat keine Botschaft in Manzil Al Nabat betreiben, so 
wird das Büro für Außenbeziehungen als Botschaft des eweiligen Staates 
betrachtet.

§8

Jeder Staat ohne Botschaft erhält die Möglichkeit Briefe im Büro für 
Außenbeziehungen zu empfangen. Es besteht jedoch keine Möglichkeit die 
ankommenden Briefe weiterzuleiten.
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